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Satzung 
 
 

über die Benutzung des Freibades in Wiefelstede, Alter Damm 
 
 
Aufgrund der §§ 6 Abs. 1, 8 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) hat der Rat 
in seiner Sitzung am 17. Mai 1982 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Benutzungsrecht 

 
Die Gemeinde stellt das Freibad in Wiefelstede, Alter Damm, zur öffentlichen Benutzung zur 
Verfügung. 
 
 

§ 2 
Benutzung 

 
Das Freibad darf nur zu den durch Anschlag am Eingang des Bades festgelegten Zeiten benutzt 
werden. Die Bestimmungen der Badeordnung sind von jedem Besucher zu beachten. 
 
 

§ 3 
Gebühren 

 
Für die Benutzung des Freibades sind die in der Satzung der Gemeinde Wiefelstede festgelegten 
Gebühren zu zahlen. 
 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Wiefelstede, den 17. Mai 1982 
 
 
 
 Pech (Siegel) Rippen 
 Bürgermeister Gemeindedirektor 
 


